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I. 

;··· 

Zur ErgänzUng des allgemeinen_ Bebauungsplal:lßS der Gemeinde L'ommis
wil hat das Bau-Departement au.fgrund- von- § l1'Pis· d-es- kanj;ortalen 

. . -. J.·) 

Baugesetzes im Einvernehmen mit dem örtliohep. Gemeinderat einen 
. . . . . ~ .• ·-. 

Strassen- und Baulinienplan -a1,1sarbei ten laßSJ:lll- _un,d zur __ Auflage 

gebracht, welcher sich. auf die 11 Selzacherstrasse 0 in der Gemeinde 
Lommiswil erstreckt. D~e- öffentlfche · Plari~urtage. erfolgte .':in der 

Zeit vom 29. No;ember- bis· 28 .. Dezember i971 -b~:i.m Kan-b~ Ti~'fbauamt 
. ' . . . :· -~ . . '. 

in Solothurn und im Schulhaus Lommiswi1. 
·.:• ... 

Innert der Auflagefris-t gingen acht Einsprachen eB1,,-n.~ml~ph von: 

~. Carlo Caversaccio, Rest.- Bahnhof, · 4514 LommisWiJ> -_<:j_ , · 
(vertreten durch 'Dr •. Gaston Corn,eille, _FürsP;r;e:olf: c~t:No,~,~'. 
Rossmarktplatz 1, 4500 Solothurn) · -

2. Werner L~dermann, .Architekt, Hasenmattstras'se 454, 
-4513 Langendorf 

:,:--,3. Martin Flury..,.Flury, Dorfstrat=;~_se 119, _ 45:J-4 Jiommi~.wi~ 
--~ ~~ j· 

4. E. von Burg, Mech. Werkstätte, 4514 Lommiswil 

5. Otto Fluri-Sche~,. Selzachers1;;rasse 2~7, 4514 Lommiswil 
und Mi tunterzeidmer - - ---- - · - -- '-': · ~a: 

6. Alois Bitzi-BÜttler~ Landwirt, Bahn.hO:fstrasse-111; 
4514 Lommiswil 

. 7. -.. Erwin Flury..,.Portma.:qn,: 4514. Lonuniswil_ 
. -_.·_:.: __ -~z.. -<~:.. . .. ··--=-~ _: -~-=~;._~ 

8. Fri tz Fluri, Zimmerei 7 (}äris'chstrasse 22, 4514 Bellach 

Beamte des Bau-Departemen.tes führten im Beisein eines Gemeinde..,. 
. . ·-· ~- ...... :-_~·· :··:·.~;:..i. ._·-~-:::"?-.i·~ , 

vertreters am 19. J-anuar 1972 in .Lomm.iswil die E~nspraotl~verhand.;.. 
. --~~~_. ;,.; . .!.~·;:·.•:_._ :.-.. - ..... ~~.:.. 

,- lungen durch. 

II. 
·· .. :· .. , . . ~-- -

Die Einsprecher sind G~undeigentürner :in d,em. d_urcJ:l: de_n P~a{.l "be..,. 

rührten Gebiet der Geme,:i.J:tde Lommiswil. D-:i? Einsprachen :Wl.l+.'den 
. . . -~ .. . -~- ' ; . . '- . . .. ; ; -.' \. . -. . .. ' 

fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie einzutreten ist . 
·.: .,·. _· -~ :· f ~~- :·· . '. - J 

:-.~ .:. '/:' ·. · .. :-._ .- . ~ ._ : '. . . -. -. . .. ' . : ... 

-· r .. .~. . . ... ~--- ~--: .:;_ ·- -·- . 
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III. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung 

Einsprache Nr. lz Carlo Caversaccio, Rest. Bahnhof, 4514 Lommiswil 
Eigentümer der Parzelle GB Lommiswil Nr. 76 
(vertreten durc~ Dr. Gaston Corneille, Fürs~rech 
und Notar, Rossmarktplatz 1, 4500 Solothurn) 

Herr Dr. Corneille erhebt im Auftrage seines Klienten, Carlo 

Caversaccio, Einsprache gegen die neue Strassenführung bzw. die 

neue Baulinie. Er· führt an, dass: -der Grundeigentümer· 'durch die ge

. -'·p1a.rite Baulinie wirtschaftlich ganz· erheblich geschädigt.' Werde. 

Insbesondere werde Herr Caversaccio die grösste Mühe haqen, sei

·nen Wirtschaftsbetrieb zu vergrössern· •. 

((· . Es. darf festgestellt werden, dass mit einer Vergrösserun€( des 

\ ( 

. Wirt-~cha.ftsbetriebes auch d~s Parkplätzan-gebot ganz wesentlich er-
. ·;· ·.- . . . 

höht werden müsste. Die: ~c?.~ffung. vorl:. Parkr-~um schei~t im Moment 

jedoch nur entlang der nördlichen Gr~nze dieser Liegenschaft, also 

im Bereiche der vorgesehenen Bauverbotszone sinnvoll, damit die 

schöne Gartenwirtschaf:t f?:~J:.l:Jeha;tten werden kann. (Nach Aussagen 

des Grundeigentümers fäll't:: eine wesentliche Reduktion dieser An-
-: ... - . -

lage aus finanziellen Gründen ausser Betracht). -··· 

Es ist daher weder im Interesse des Grundeigentümers noch des Kan

tons, den vorgesehenen Baulinienabstand von 6.00 m zu unter schrei-
... , . .. 

ten. · ··. 
. . 

Die Einsprache ist abzuweisen, unter .Vorbehalt aJ.lfälliger Ent-

schädigungsforderungen, auf die hier nicht _ein,zutreten ist. 
' 

!'i 
I 

Einsprache Nr. 2; Werner· L~dermann, Architekt, Hasenmattstr. 454, 1!\ 
4513. Langendorf, Eigentümer von Grundbuch Lom-
miswil Nr. 390 · I· 

Herr Ledermann hat s.eine· Einsprache schriftlich zurückgezogen, 

nacheiern ihm die ZusicherUng gegeben wurde, dass die' '-Strassenfüh

rung und der Baulinienabstand mit dem genehmigten Gemeind-ebebau

ungsplan in Einklang gebracht werden sollen. Als kleine Aenderung 

gegenüber dem genannten Plan ist vorgesehen, die Gemeindestrasse 

im Bereiche der Einmündung in die Kantonsstras-se auf' :eilie Breite 

-von 5. ÖO m (b.isher 4. 00 m) auszubauen. 

Herr Ledermann, wie auch die Eigentümer der an~e~zende-~ 'Parzelle 

Nr. 306 (Erbengemeinschaft des A. Stuber) sind mit dieser Verbrei-
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Dem Eigentümer wurde die Zusicherung gegeben, am bestehenden Ge

bäude wertvermehrende Umbauarbeiten vornehmen zu können. Da das 

Grundstück eine geringe Tiefe aufweist, wird dem Einsprecher ver

sichert, dass im Falle eines Gebäudeabbruchs eine allfällige Neu

erstellung ohne Näherbaur..:.~_yE)rs _auf die heutige Vorbaulinie ermög

licht wird. Diese Zusicherung bezi_eht sich jedoch nur auf die heu

tige Parzellierung. 

Die Einsprache ist daher, als durch Rückzug erledigt, abzuschreiben. 

Einsprache Nr. 8: Fritz Fluri; Zimmerei-Schreinerei, 4512 Bellach 
Eigentümer der Parzellen GB Lommiswil :Nr. · 75 
und 77 . 

Herr Fluri ist mit der Strassen- und Baulinienführung grundsätz

lich einverstanden. 

Grundstück Nr. 72 Der Einsprecher ist bereit, seine Einwendungen 

fallen zu lassen, sofern versucht Vl~rde, dem 
Grundstück durch einen Landabtausch eine günstigere Fo,rm zu geben. 

Grundstück .. Nr. 77 Im Sinne einer Gesamt~berbauung hat Herr Fluri 

der Einwohn~rgemeinde Lommiswil bereits vor sechs . . . .· . 

Jahren einen speziellen Bebauungsplan eingereicht. Da die Gemeinde 

mit dem Vorschlag des Bauherrn nicht einverstanden war, wurde das 

Gesuch ni~ abschliessend behandelt.~ 

Herr Fluri ist auch hier bereit 9 seine Einsprache zurückzuziehen, 

sofern die Gemeinde den speziellen Bebauungsplan auflegt und ge

nehmigt. 

Die Einwendungen des Einspr-echers sind wohl verständli-ch, doch ist 

es Sache der Gemeinde Lommiswil und nicht des Staates,· auf diese 

einzutreten. 

Die Einsprache als s.olche muss abgewiesen werden, soweit darauf ein
getreten werden kann. 

Das Planverfahren wurde ordnungsgernäss durchgeführt. Gegen den Plan 
selbst sind keine technischen Einwendungen zu erheben. Aus diesen 

Gründen ist der vorliegende Strassen- und Baulinienplan zu geneh
migen. 

5. 
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Es wird 
beschlossen~ 

1. Der "Strassen- und Baulinienplan der Selzacherstrasse" in der 
Gemeinde Lommiswil wird genehmigt. 

2. 'Vom Rückzug der Einsprachen 
Nr. 2 Werner Ledermann 

" 3 .Martin Flury-.Flury 
11 4 E. von Burg 
11 6 Alois Bitz.i-Büttler 
11 7 Erwin Flury-Portmann 

wird Kenntnis genommen. 

3. Die Einsprachen 
Nr. 1 Carlo Caversaccio 

" 5 . otto Fluri""'Schenk 
" 8 Fri tz J!1luri 

werden. abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

4. Wenn für den Fall eines gesamten oder streckenweisen Ausbaues 
von Strasse und Trottoir mit den betreffenden Grundstückeigen

tümern über den Erwerb des erfor.dBrlichen Landes keine gütliche 
Einigung zustandekommen sollte, wif_d das Expropriationsverfahren 

eingeleitet' das Bau-Departement wird· mit .. dem Vollzug beauf
tragt. 

Bau-Departement· (3) · 
Jur. Sekretär des Bau-Departerneutes (3) 

Kant. Tiefbauamt (5) mit 2 Plänen 
Kant. Planungsstelle mit 1 Plan 

Kreisbauamt I 9 Solothurn mit 1 Plan 
Ammannamt der Einwohnergemeinde Lommiswil 

Präsident der Kant. Schätzungskommission 
Herrn Fritz Schürch, Dulliken 
Sämtliche Einsprecher per EINSCHREIBEN 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 

Der Staatsschr~iper; 


